
Öffentliche Materialien zur
5. StuRa-Sitzung der Amtszeit 2018/19

am 27. November 2018 18:15 Uhr im Seminarraum 114, Carl-Zeiss-Straße 3

Vorläufige Tagesordnung:
TOP 1 Berichte 18:15–18:35 Uhr
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 18:35–18:45 Uhr
TOP 3 Diskussion und Wahl: Wahl Kassenverantwortliche (Vorstand) 18:45–18:55 Uhr
TOP 4 1. Lesung Haushalt (HHV) 18:55–19:25 Uhr
TOP 5 Diskussion und Beschluss: Vertrag VBL (Vorstand) 19:25–19:30 Uhr
TOP 6 2. Lesung und Beschluss: Änderung der Finanzordnung in §5 Absatz

2 (Scania Steger)
19:30–19:50 Uhr

TOP 7 Diskussion und Beschluss: Gemeinsamer Ausschuss (Vorstand) 19:50–20:00 Uhr
TOP 8 Diskussion und Beschluss: Aufwandsentschädigung für stellv. HHV

(HHV)
20:00–20:15 Uhr

TOP 9 Diskussion und Beschluss: AG Mensen (Selina Dürrbeck) 20:15–20:25 Uhr
TOP 10 Diskussion und Beschluss: Aufhebung des Beschlusses vom

30.10.2018 TOP4 Änderung Vertrag JNV-eTicket (AG Semesterticket)
20:25–20:55 Uhr

TOP 11 Diskussion und Beschluss: Mittelfreigabe M-088-2018 Anschaffung
Stühle (Gerrit Huchtemann)

20:55–21:05 Uhr

TOP 12 Diskussion und Beschluss: Mittelfreigabe M-090-2018 Anschaffung
Tische (Felix Graf)

21:05–21:15 Uhr

TOP 13 Personalangelegenheit ** (Antje Oswald) 21:15–21:35 Uhr
TOP 14 Diskussion und Beschluss: Stellungnahme zur Toilettenausschilderung

”Friedrich tanzt – die schillerndste Film & CampusParty | #frieta“
(Jessica Herrmann)

21:35–22:35 Uhr

TOP 15 Diskussion und Beschluss: Unterzeichnung einer Stellungnahme an
das Präsidium durch Referate (Jessica Herrmann)

22:35–23:05 Uhr

TOP 16 Sonstiges 23:05–23:15 Uhr

*Für diesen TOP ist der Studierendenrat nach § 24 Absatz 2 der Satzung der Verfassten Studie-
rendenschaft auch dann beschlussfähig, wenn weniger als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
**Dieser TOP kann unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.

Da die Sitzungsdauer auf maximal sechs Stunden mit der einmaligen Möglichkeit der Verlängerung
um höchstens eine Stunde begrenzt ist, ist die Behandlung einiger Tagesordnungspunkte unwahr-
scheinlich. Da die Behandlung aber bei schnellerem Fortgang der Sitzung nicht ausgeschlossen werden
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soll, sind diese auf die Tagesordnung aufgenommen worden.
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TOP3 Wahl Kassenverantwortliche
Diskussion und Wahl Vorstand

Informationstext:

Die Aufgabe der stellv. Kassenverantwortlichen ist die Verwaltung der temporären Veranstaltungskas-
sen des Studierendenrats und die Freigabe der temporären Bargeld- kassen für die Refera-
te und Fachschaftsräte. Weiterhin gehört die Buchführung und Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs zu deinen Auf- gaben, weswegen eine kontinuierliche Anwesenheit erforderlich
ist. Zudem ist das Kassenbuch zuverlässig und gewissenhaft zu führen.

Beschlusstext:

Der StuRa wählt Milla Windermud zur stellvertretenden Kassenverantwortlichen.
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Der StuRa braucht Verstärkung.
Wir suchen eine*n neue*n stellvertretende*n

Kassenverantwortliche*n.

Deine Aufgabe ist die Verwaltung der temporären Veranstaltungskas-
sen des Studierendenrats und die Freigabe der temporären Bargeld-
kassen für die Referate und Fachschaftsräte.  Weiterhin gehört  die
Buchführung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs zu deinen Auf-
gaben, weswegen eine kontinuierliche Anwesenheit  erforderlich ist.
Zudem ist das Kassenbuch zuverlässig und gewissenhaft zu führen.

Die  Stelle  ist  für  die  Dauer  einer  Amtszeit  des  Studierendenrats
befristet.

Zur Erhöhung des Frauenanteils im StuRa möchten wir 
besonders Frauen ermutigen sich für die Stelle zu bewerben.

Rückfragen unter: 03641- 93 09 98
Sende deine Bewerbung (Motivationsschreiben und

Lebenslauf) bitte bis zum 21.11.2018 / 12:00 Uhr
an bewerbung@stura.uni-jena.de.

AUSSCHREIBUNG

Studierendenrat der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

  

Der Vorstand

Marcus D.D. Ðào     Felix Graf     Scania S. Steger

Anlage TOP 03
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TOP4 Erste Lesung Haushalt
Diskussion und Beschluss

Antragstext:

Hallo lieber Wahlvorstand,
hallo lieber Vorstand,
Anbei erhaltet ihr den Haushaltsplan für 2019 in der ersten Lesung. Die Veränderungen
sind gelb makiert. Sollten weitere Änderungen beantragt werden, so bitte ich diese mir
zukommen zu lassen. Eine Einschätzung der Personalkosten werde ich nächste Woche
vornehmen. Einen Jahresabschluss für 2017 werde ich bis zur dritten Lesung nacharbeiten.

Danke euch schon einmal und beste Grüße,

Sebastian Wenig

Beschlusstext:

Der StuRa beschließt den Haushalt für 2019.
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Haushaltsplan der StudierendenschaŌ der FSU Jena

2018 2019

Einnahmen

Titel ZweckbesƟmmung Abschluss HH 2016 Ansatz HH 2018 Ansatz HH 2019

E.00 Semesterbeiträge 243.788,30 EUR 251.980,00 EUR 252.400,00 EUR
E.00.01 StuRa-Anteil 171.632,30 EUR 165.600,00 EUR 165.600,00 EUR
E.00.02 FachschaŌen 54.231,33 EUR 79.180,00 EUR 79.600,00 EUR
E.00.02.0.01 Altertumswissenscha en 912,45 EUR 1.130,00 EUR 1.130,00 EUR
E.00.02.0.02 Altorientalis k / Arabis k 361,21 EUR 940,00 EUR 940,00 EUR
E.00.02.0.03 Anglis k / Amerikanis k 1.038,53 EUR 2.450,00 EUR 2.450,00 EUR
E.00.02.0.04 Bioinforma k 789,77 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR
E.00.02.0.05 Biologie / Biochemie 3.439,87 EUR 3.770,00 EUR 3.770,00 EUR
E.00.02.0.06 Chemie 2.390,71 EUR 2.740,00 EUR 2.740,00 EUR
E.00.02.0.07 Deutsch als Fremdsprache / DaZ 1.305,04 EUR 2.720,00 EUR 2.720,00 EUR
E.00.02.0.08 Ernährungswissenscha en 880,96 EUR 1.880,00 EUR 1.880,00 EUR
E.00.02.0.09 Erziehungswissenscha en 1.818,65 EUR 2.640,00 EUR 2.640,00 EUR
E.00.02.0.10 Geographie 1.658,47 EUR 2.010,00 EUR 2.010,00 EUR
E.00.02.0.11 Geowissenscha en 1.515,44 EUR 2.050,00 EUR 2.050,00 EUR
E.00.02.0.12 Germanis k 2.022,06 EUR 2.710,00 EUR 2.710,00 EUR
E.00.02.0.13 Geschichte 2.168,55 EUR 2.330,00 EUR 2.330,00 EUR
E.00.02.0.14 Geschichte der Naturwissenscha en -564,80 EUR 1.860,00 EUR 1.860,00 EUR
E.00.02.0.15 Humanmedizin 4.942,97 EUR 5.830,00 EUR 5.830,00 EUR
E.00.02.0.16 Informa k 781,89 EUR 1.860,00 EUR 1.860,00 EUR
E.00.02.0.17 Jura 3.783,42 EUR 4.390,00 EUR 4.390,00 EUR
E.00.02.0.18 Kommunika onswissenscha en 1.650,61 EUR 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR
E.00.02.0.19 Kunstgeschichte 0,00 EUR 1.960,00 EUR 1.960,00 EUR
E.00.02.0.20 Mathema k 1.467,99 EUR 2.070,00 EUR 2.070,00 EUR
E.00.02.0.21 Pharmazie 1.909,08 EUR 2.210,00 EUR 2.210,00 EUR
E.00.02.0.22 Philosophie 1.426,81 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR
E.00.02.0.23 Physik / Materialwissenscha en 2.508,15 EUR 2.880,00 EUR 2.880,00 EUR
E.00.02.0.24 Poli kwissenscha en 1.421,22 EUR 2.860,00 EUR 2.860,00 EUR
E.00.02.0.25 Psychologie 2.712,61 EUR 3.180,00 EUR 3.180,00 EUR
E.00.02.0.26 Romanis k 1.153,57 EUR 1.470,00 EUR 1.470,00 EUR
E.00.02.0.27 Slawis k 489,94 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR
E.00.02.0.28 Soziologie 9,03 EUR 2.860,00 EUR 2.860,00 EUR
E.00.02.0.29 Sportwissenscha en 2.551,13 EUR 3.100,00 EUR 3.100,00 EUR
E.00.02.0.30 Theologie 1.121,46 EUR 1.400,00 EUR 1.400,00 EUR
E.00.02.0.31 Ur- und Frühgeschichte 65,53 EUR 890,00 EUR 890,00 EUR
E.00.02.0.32 Volkskunde Kulturgeschichte 1.128,31 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR
E.00.02.0.33 Wirtscha swissenscha en 4.533,03 EUR 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR
E.00.02.0.34 Zahnmedizin 837,67 EUR 2.020,00 EUR 2.020,00 EUR
E.00.03 „20 Cent-Topf“ 17.924,67 EUR 7.200,00 EUR 7.200,00 EUR

E.01 SonsƟge Einnahmen FachschaŌen 129.131,29 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.01 AltertumswissenschaŌen 221,33 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.02 AltorientalisƟk / ArabisƟk 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.03 AnglisƟk / AmerikanisƟk 199,86 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.04 BioinformaƟk 556,86 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.05 Biologie / Biochemie 59.422,29 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.06 Chemie 40,90 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.07 Deutsch als Fremdsprache / DaZ 51,89 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.08 ErnährungswissenschaŌen 0,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.09 ErziehungswissenschaŌen 7,64 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.10 Geographie 3.707,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.11 GeowissenschaŌen 3.636,69 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.12 GermanisƟk 1.231,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.13 Geschichte 1.281,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.14 Geschichte der NaturwissenschaŌen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.15 Humanmedizin 6.317,70 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.16 InformaƟk 4.369,61 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.17 Jura 2.554,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.18 KommunikaƟonswissenschaŌen 1.099,63 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.19 Kunstgeschichte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.20 MathemaƟk 8.402,38 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.21 Pharmazie 360,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.22 Philosophie 6.075,14 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.23 Physik / MaterialwissenschaŌen 4.466,57 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.24 PoliƟkwissenschaŌen 2.520,60 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.25 Psychologie 6.845,17 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Anlage TOP 03
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E.01.26 RomanisƟk 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.27 SlawisƟk 774,34 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.28 Soziologie 2.333,86 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.29 SportwissenschaŌen 3.028,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.30 Theologie 5.336,68 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.31 Ur- und Frühgeschichte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.32 Volkskunde Kulturgeschichte 1.670,14 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.33 WirtschaŌswissenschaŌen 2.619,14 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.34 Zahnmedizin 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.02 Arbeitsbereiche 12.818,30 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.01

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.02 GleichstellungspoliƟk 5.244,90 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.03 HochschulpoliƟk 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.04 InformaƟonstechnologie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.05 Inneres 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.06 Int.Ro 914,53 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sprachkurseinnahmen 0,00 EUR
E.02.06.0.1 Gruppen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.06.0.2 Kopiereinnahmen 102,53 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.06.0.3 Andere 812,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.07 Kultur 408,98 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.02.08 Lehrämter 4.013,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.09 Menschenrechte 60,87 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.10 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.11 Soziales 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.12 Sport 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.13 Studierende Eltern 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.14 Umwelt 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.15 Queer-Paradies 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.16 poliƟsche Bildung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.17 PromoƟonsstudierende 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.18 ASPA 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.19 SystemakkrediƟerung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.20 Zivilklausel 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.21 WissenschaŌskriƟk 2.176,02 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.22 InternaƟonale Studierende 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.03 Projekte 30.878,00 EUR 44.400,00 EUR 44.400,00 EUR
E.03.01 Akrützel 1.620,00 EUR 10.200,00 EUR 10.200,00 EUR
E.03.01.0.1 Anteil FH-StuRa 0,00 EUR 3.600,00 EUR 3.600,00 EUR
E.03.01.0.2 Werbeeinnahmen 1.620,00 EUR 6.600,00 EUR 6.600,00 EUR
E.03.01.0.3 Sons ge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.02 Campusradio 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.03 Campus-TV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.04 Haus auf der Mauer 17.250,00 EUR 24.000,00 EUR 24.000,00 EUR
E.03.04.0.1 Kontakt und Koordinierungstelle 17.250,00 EUR 24.000,00 EUR 24.000,00 EUR
E.03.04.0.2 Sons ge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.03.05 Sozialberatung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.06 Prüfungsberatung 11.708,14 EUR 10.200,00 EUR 10.200,00 EUR
E.03.07 Hochschulwahlen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.08 Kinderbetreuung Gremiumssitzungen 0,00 EUR 0,00 EUR

Neubau Büroräume
E.03.09 Kopiereinnahmen 299,86 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.10 Andere Projekte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.04 Veranstaltungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Cinebeats 0,00 EUR

Alter-Uni 0,00 EUR

Eulenfreunde-FesƟval 0,00 EUR

StudenƟsche Tagungen 0,00 EUR

Campus-Medien-Party 0,00 EUR

Sofatage 0,00 EUR
E.04.01 SonsƟge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.05 Überregionale poliƟsche Vertretung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

0,00 EUR

E.05.01 SonsƟge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.06 Zuwendungen DriƩer 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit

KooperaƟonsvertrag GSO-Hochschule 
Nürnberg
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E.06.01 Spenden 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.06.02 SonsƟge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.07 Rechtliche Hilfe 341,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Rechtsbeistand 0,00 EUR

Rechtsgutachten 0,00 EUR
E.07.01 Rechtliche Hilfe 341,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.08 Förderung externer Projekte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.08.01 SonsƟge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.09 GeschäŌsbedarf (Büromaterial) 16,16 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.09.01 Bürobedarf 16,16 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.09.02 SoŌware 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.10 Geräte (Unterhaltung, Ersatz, Ergänzung) 140,87 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.10.01 BüroausstaƩung (Möbel) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.10.02
140,87 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11 AdministraƟon und Personal 5.629,97 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.01 Reisekosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.02 Bücher, Zeitungen, ZeitschriŌen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.03 Telefon 100,93 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.04 Postgebühren 6,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.05 Versicherungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.06 Gebühren (inkl. GEZ, GEMA) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.07 Aufwandsentschädigungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.08 Personal 5.522,54 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.08.0.1 Finanzamt 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.08.0.2
Sozialversicherungsbeiträge (alle Projekte)

3.172,54 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.08.0.3 Sons ge 2.350,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.09 Weiterbildungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.10 Zinsen 0,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.11 SonsƟge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.12 Andere Einnahmen 596,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.12.01 SonsƟge 596,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Summe Einnahmen 423.340,69 EUR 296.380,00 EUR 296.800,00 EUR

A.01 Ausgaben der FachschaŌen 193.407,43 EUR 86.380,00 EUR 86.800,00 EUR

A.01.01 AltertumswissenschaŌen 1.053,33 EUR 1.130,00 EUR 1.130,00 EUR
A.01.02 AltorientalisƟk / ArabisƟk 357,22 EUR 940,00 EUR 940,00 EUR
A.01.03 AnglisƟk / AmerikanisƟk 414,89 EUR 2.450,00 EUR 2.450,00 EUR
A.01.04 BioinformaƟk 1.381,58 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR
A.01.05 Biologie / Biochemie 63.316,75 EUR 3.770,00 EUR 3.770,00 EUR
A.01.06 Chemie 1.867,49 EUR 2.740,00 EUR 2.740,00 EUR
A.01.07 Deutsch als Fremdsprache / DaZ 1.304,99 EUR 2.720,00 EUR 2.720,00 EUR
A.01.08 ErnährungswissenschaŌen 1.008,68 EUR 1.880,00 EUR 1.880,00 EUR
A.01.09 ErziehungswissenschaŌen 2.053,52 EUR 2.640,00 EUR 2.640,00 EUR
A.01.10 Geographie 5.968,35 EUR 2.010,00 EUR 2.010,00 EUR
A.01.11 GeowissenschaŌen 5.102,18 EUR 2.050,00 EUR 2.050,00 EUR
A.01.12 GermanisƟk 2.986,79 EUR 2.710,00 EUR 2.710,00 EUR
A.01.13 Geschichte 3.170,83 EUR 2.330,00 EUR 2.330,00 EUR
A.01.14 Geschichte der NaturwissenschaŌen 0,00 EUR 1.860,00 EUR 1.860,00 EUR
A.01.15 Humanmedizin 23.744,62 EUR 5.830,00 EUR 5.830,00 EUR
A.01.16 InformaƟk 4.716,73 EUR 1.860,00 EUR 1.860,00 EUR
A.01.17 Jura 4.526,77 EUR 4.390,00 EUR 4.390,00 EUR
A.01.18 KommunikaƟonswissenschaŌen 2.931,21 EUR 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR
A.01.19 Kunstgeschichte 382,11 EUR 1.960,00 EUR 1.960,00 EUR
A.01.20 MathemaƟk 9.040,28 EUR 2.070,00 EUR 2.070,00 EUR
A.01.21 Pharmazie 2.084,15 EUR 2.210,00 EUR 2.210,00 EUR
A.01.22 Philosophie 7.106,41 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR
A.01.23 Physik / MaterialwissenschaŌen 6.365,74 EUR 2.880,00 EUR 2.880,00 EUR
A.01.24 PoliƟkwissenschaŌen 3.462,84 EUR 2.860,00 EUR 2.860,00 EUR
A.01.25 Psychologie 8.302,26 EUR 3.180,00 EUR 3.180,00 EUR
A.01.26 RomanisƟk 786,55 EUR 1.470,00 EUR 1.470,00 EUR
A.01.27 SlawisƟk 1.357,24 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR

Computertechnik Studierendenrat / 
Campusmedien
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A.01.28 Soziologie 5.320,01 EUR 2.860,00 EUR 2.860,00 EUR
A.01.29 SportwissenschaŌen 8.638,53 EUR 3.100,00 EUR 3.100,00 EUR
A.01.30 Theologie 6.088,77 EUR 1.400,00 EUR 1.400,00 EUR
A.01.31 Ur- und Frühgeschichte 129,55 EUR 890,00 EUR 890,00 EUR
A.01.32 Volkskunde Kulturgeschichte 2.465,58 EUR 1.140,00 EUR 1.140,00 EUR
A.01.33 WirtschaŌswissenschaŌen 5.739,39 EUR 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR
A.01.34 Zahnmedizin 225,10 EUR 2.020,00 EUR 2.020,00 EUR
A.01.35 20-Cent-Topf 6,99 EUR 7.200,00 EUR 7.200,00 EUR

Sachkosten 6,99 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.02 Arbeitsbereiche 36.616,77 EUR 48.941,00 EUR 48.832,00 €

A.02.01 2.462,48 EUR 4.190,00 EUR 4.000,00 EUR

Sachkosten 812,48 EUR

Personalkosten 1.650,00 EUR
A.02.02 GleichstellungspoliƟk 4.049,21 EUR 2.620,00 EUR 2.500,00 EUR

Sachkosten 1.776,57 EUR

Personalkosten 2.272,64 EUR
A.02.03 HochschulpoliƟk 1.220,30 EUR 4.190,00 EUR 4.150,00 EUR

Sachkosten 1.220,30 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.04 InformaƟonstechnologie 27,00 EUR 524,00 EUR 750,00 EUR

Sachkosten 27,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.05 Inneres 300,19 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR

Sachkosten 300,19 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.06 Int.Ro 3.404,35 EUR 3.457,00 EUR 3.800,00 EUR

Sachkosten 3.404,35 EUR

A.02.06.1.1 Gruppen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.06.1.2 Kopierer 1.582,83 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.06.1.3 Andere 1.821,52 EUR 3.457,00 EUR 3.457,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.02.06.2.1 Sprachlehrer 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.06.2.2 Sons ge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.07 Kultur 2.592,02 EUR 3.142,00 EUR 3.000,00 EUR

Sachkosten 598,27 EUR

Personalkosten 1.993,75 EUR
A.02.08 Lehrämter 5.978,25 EUR 3.500,00 EUR 3.750,00 EUR

Sachkosten 4.408,25 EUR

Personalkosten 1.570,00 EUR
A.02.09 Menschenrechte 1.828,78 EUR 3.800,00 EUR 3.800,00 EUR

Sachkosten 288,58 EUR

Personalkosten 1.540,20 EUR
A.02.10 Öffentlichkeitsarbeit 2.273,78 EUR 2.700,00 EUR 3.000,00 EUR

Sachkosten 2.273,78 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.11 Queer-Paradies 1.870,11 EUR 4.900,00 EUR 4.000,00 EUR

Sachkosten 1.325,11 EUR

Personalkosten 545,00 EUR
A.02.12 Soziales 846,89 EUR 4.190,00 EUR 4.190,00 EUR

Sachkosten 686,89 EUR

Personalkosten 160,00 EUR
A.02.13 Sport 1.573,20 EUR 1.470,00 EUR 1.800,00 EUR

Sachkosten 1.573,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.13.1.1 WeƩkampfförderung 1.393,00 EUR 1.050,00 EUR 1.050,00 EUR

A.02.13.1.2 sonsƟge Sachkosten 180,20 EUR 420,00 EUR 420,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.13.2.1 sonsƟge Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.14 Studierende Eltern 68,00 EUR 1.362,00 EUR 1.362,00 EUR

Sachkosten 68,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.15 Umwelt 1.739,83 EUR 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

Sachkosten 1.069,83 EUR

Mehrwegbecher

FahrradreparaturstaƟon

sonsƟge Sachkosten 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

Personalkosten 670,00 EUR

sonsƟge Personalkosten

Kinderuni 791,20 EUR

Gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit

Anlage TOP 03
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Sachkosten 791,20 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.16 PoliƟsche Bildung 2.262,33 EUR 3.666,00 EUR 3.500,00 EUR

Sachkosten 725,22 EUR

Personalkosten 1.537,11 EUR
A.02.17 PromoƟonsstudierende 300,00 EUR 1.100,00 EUR 1.100,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 300,00 EUR

LZAS 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.18 ASPA 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.19 SystemakkrediƟerung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.20 Zivilklausel 0,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR
A.02.21 WissenschaŌskriƟk 3.028,85 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

Sachkosten 2.378,85 EUR

Personalkosten 650,00 EUR
A.02.22 InternaƟonale Studierende 0,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

Sitzungskultur 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.03 Projekte 59.897,61 EUR 89.140,00 EUR 86.540,00 EUR

A.03.01 Akrützel 18.518,15 EUR 19.350,00 EUR 18.750,00 EUR

Sachkosten 10.468,64 EUR 10.750,00 EUR 10.150,00 EUR

A.03.01.1.1 Druck 10.270,04 EUR 10.000,00 EUR 8.800,00 EUR

A.03.01.1.2 Transport 150,00 EUR 350,00 EUR 350,00 EUR

A.03.01.1.3 Sons ge 48,60 EUR 400,00 EUR 1.000,00 EUR

Personalkosten 8.049,51 EUR 8.600,00 EUR 8.600,00 EUR

A.03.01.2.2 Chefredakteur_in Akrützel (ohne SV) 8.049,51 EUR 8.600,00 EUR 8.600,00 EUR

A.03.02 Campusradio 9.077,78 EUR 8.900,00 EUR 8.900,00 EUR

Sachkosten 179,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR

Audiotechnik 0,00 EUR

A.03.02.1.1 Sons ge 0,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR

Personalkosten 8.898,78 EUR 8.600,00 EUR 8.600,00 EUR

Musikredak on (mit SV) 0,00 EUR

A.03.02.2.1 Chefredakteur_in Campusradio (ohne SV) 8.898,78 EUR 8.600,00 EUR 8.600,00 EUR

A.03.02.2.2 Sons ge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.03.03 Campus-TV 71,29 EUR 3.340,00 EUR 3.340,00 EUR

Sachkosten 71,29 EUR

A.03.03.1.1 Sons ge 0,00 EUR 3.340,00 EUR 3.340,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.03.03.2.1 Chefredakteur_in CampusTV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.03.03.2.2 Sons ge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

MieterInnenschutzbund 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

Dschungelbuch 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.03.05 Haus auf der Mauer 13.683,07 EUR 20.000,00 EUR 20.000,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 13.683,07 EUR 20.000,00 EUR 20.000,00 EUR

Servicebüro 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.03.07 Sozialberatung 0,00 EUR 5.400,00 EUR 5.400,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten (ohne SV) 0,00 EUR 5.400,00 EUR 5.400,00 EUR

A.03.08 Prüfungsberatung 15.400,33 EUR 27.000,00 EUR 27.000,00 EUR

Sachkosten 804,85 EUR

Personalkosten (ohne SV) 14.595,48 EUR 27.000,00 EUR 27.000,00 EUR

A.03.09 Hochschulwahlen 220,02 EUR 650,00 EUR 650,00 EUR
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Sachkosten 220,02 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.03.10 Kinderbetreuung Gremiumssitzungen 430,97 EUR 500,00 EUR 500,00 EUR

Sachkosten

Personalkosten 430,97 EUR

A.03.11 Neubau Büroräume 2.496,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 2.496,00 EUR

Personalkosten
A.03.12 Sozialraum Campus 4.000,00 EUR 2.000,00 EUR

Sachkosten

Personalkosten
A.03.13 SonsƟge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.04 Veranstaltungen 750,00 EUR 1.300,00 EUR 1.300,00 EUR

A.04.01 SonsƟge 750,00 EUR 500,00 EUR 500,00 EUR

Sachkosten 750,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.04.02 800,00 EUR 800,00 EUR

SonsƟge

Cinebeats 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

Alter-Uni 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

Eulenfreunde-FesƟval 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

StudenƟsche Tagungen 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

Campusmedienparty 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

Sofatage 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.05 Überregionale poliƟsche Vertretung 500,00 EUR 1.300,00 EUR 4.000,00 EUR

A.05.01 BundesfachschaŌentagungen 0,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR

A.05.02 SonsƟge 500,00 EUR 1.300,00 EUR 1.000,00 EUR

Sachkosten 300,00 EUR

Personalkosten 200,00 EUR

A.06 Beiträge 3.071,40 EUR 5.040,00 EUR 5.040,00 EUR

A.06.01 KTS-Beitrag FSU 1.779,40 EUR 1.800,00 EUR 1.800,00 EUR

A.06.02 Wagner e.V. 0,00 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

A.06.03 OKJ 240,00 EUR 240,00 EUR 240,00 EUR

JenKulƟg e.V. 0,00 EUR

Uebergebuehr e.V. 0,00 EUR

Bildungswerk KTS 0,00 EUR

A.06.04 BDWI 552,00 EUR 550,00 EUR 550,00 EUR

A.06.05 Geburtshaus 200,00 EUR 200,00 EUR 200,00 EUR

A.06.06 Kunsthof 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.06.07 DAAD 50,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR

A.06.08 Refugio e.V. 250,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR

A.06.09 Schmiede e.V. 0,00 EUR 0,00 EUR

A.06.10 BAS e.V. 0,00 EUR 450,00 EUR 450,00 EUR

A.06.13 SonsƟge Beiträge 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fzs e.V.

A.07 Rechtliche Hilfe 1.351,27 EUR 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR

Rechtsbeistand 0,00 EUR

Rechtsgutachten 0,00 EUR

A.07.01 Rechtliche Hilfe 1.351,27 EUR 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR

Künstlersozialkasse [alle Veranstaltungen, (FSR/
Referats-)Projekte / Veranstaltungen]
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A.08 Förderung externer Projekte 583,37 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

A.08.01 SonsƟge 583,37 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

A.09 GeschäŌsbedarf (Büromaterial) 3.332,65 EUR 3.450,00 EUR 3.450,00 EUR

A.09.01 Bürobedarf 3.332,65 EUR 3.450,00 EUR 3.450,00 EUR

SoŌware 0,00 EUR

A.10 Geräte (Unterhaltung, Ersatz, Ergänzung) 15.140,51 EUR 9.980,00 EUR 10.080,00 EUR

A.10.01 BüroausstaƩung (Möbel) 722,28 EUR 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR

A.10.02 2.009,41 EUR 3.480,00 EUR 3.480,00 EUR

A.10.03 Leasing und Volumenabrechnung Kopierer 12.408,82 EUR 3.500,00 EUR 3.600,00 EUR

A.11 AdministraƟon und Personal #REF! 103.130,00 EUR 111.930,00 EUR

A.11.01 Reisekosten 759,99 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

A.11.02 Bücher, Zeitungen, ZeitschriŌen 60,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR

A.11.03 Telefon 504,90 EUR 500,00 EUR 500,00 EUR

Studierendenrat 397,37 EUR

Campusradio 69,74 EUR

Campus-TV 0,00 EUR

Akrützel 30,59 EUR

Int.Ro 7,20 EUR

A.11.04 Postgebühren 1.043,65 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

Studierendenrat 515,11 EUR

Campusradio 0,00 EUR

Campus-TV 0,00 EUR

Akrützel 528,54 EUR

Int.Ro

A.11.05 Versicherungen 2.794,18 EUR 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR

A.11.06 Gebühren (inkl. GEZ, GEMA) 0,00 EUR

A.11.07 Aufwandsentschädigungen 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR

A.11.07.2.1 Vorstand 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR

A.11.08 Personal 78.521,44 EUR 88.980,00 EUR 88.980,00 EUR

A.11.08.2.1 Geschä sführer_in 18.558,57 EUR 17.000,00 EUR 17.000,00 EUR

A.11.08.2.2 Haushaltsverantwortliche_r 5.400,00 EUR 7.080,00 EUR 7.080,00 EUR

A.11.08.2.3 Technikbetreuung 8.630,85 EUR 16.000,00 EUR 16.000,00 EUR

Büromitarbeiter_in Int.Ro 0,00 EUR

A.11.08.2.4 Honorare 0,00 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

A.11.08.2.5 Finanzamt 4.277,71 EUR 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR

A.11.08.2.6 Sozialversicherungsbeiträge (alle Projekte) 37.701,51 EUR 37.000,00 EUR 37.000,00 EUR

A.11.08.2.7 Fachscha s-Beau ragte/r 3.952,80 EUR 5.400,00 EUR 5.400,00 EUR

Projektstelle Studen sche Tagungen 0,00 EUR

Vorstandsbereich 0,00 EUR

A.11.09 Weiterbildungen #REF! 300,00 EUR 300,00 EUR

A.11.09.1.1 Workshops Campusmedien 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.11.09.1.2 Andere 150,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR

A11.10 Einstufungsverfahren TVL 0,00 EUR 0,00 EUR 10.000,00 EUR

Sachkosten

Personal

A.11.11 Supervision 1.200,00 EUR 0,00 EUR

Supervision für StuRa-Beratungstellen 1.200,00 EUR 0,00 EUR

A.11.12 SonsƟge Sachkosten 42,12 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR

Summe Ausgaben #REF! 354.161,00 EUR 363.472,00 EUR

∑ E- ∑ A Überschuss / Fehlbetrag #REF! -57.781,00 EUR -66.672,00 EUR
+ ∑ AB ∑ Kassenbestand Jahresabschluss Vorjahr 104.829,34 EUR 147.622,77 EUR 147.622,77 EUR
= ∑ EB ∑ Kassenbestand Ende Haushaltsjahr 130.669,35 EUR 89.841,77 EUR 80.950,77 EUR

KalkulaƟon: 18.500 Studierende im WiSe und 17.500 Studierende im SoSe

Begleitbeschluss: Zuordnung von HaushaltsƟteln entsprechend §18 (3) FinO.

Ergänzungen Tatsächliche Ausgaben, welche bei dem Personal durch TVL noch entstehen könnten, werden ebenso, wie die Zahlen zum JA 2017 bis  zu der 

zweiten/driƩen Lesnung nachgereicht. 

Computertechnik Studierendenrat / 
Campusmedien
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TOP5 Vertrag VBL
Diskussion und Beschluss Vorstand

Antragstext:

Beteiligungsvereinbarung Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

Um allen Anforderungen nach TV-L zu genügen muss der Studierendenrat Mitglied in
der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) werden. Die Anlagen und die
Beteiligungsvereinbarung finden sich im Anhang.

Die Satzung ist hier zu finden:

https://www.vbl.de/de/die_vbl/auf_einen_blick/satzung/

Beschlusstext:

Der StuRa stimmt dem Vertrag mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
zu und weißt den Vorstand an, diesen zu unterzeichnen.
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TOP6 Änderung der Finanzordnung in §5 Absatz 2
2. Lesung und Beschluss Scania Steger

Antragstext:

Nach §5 Absatz 2 der neuen Thüringer Verordnung über die Haushalts- und Wirtschafts-
führung

der Studierendenschaften an den Hochschulen des Landes geändert durch die Verord-
nung vom 6. August 2018 wird der Haushaltsplan mit der Mehrheit seiner Mitglieder
beschlossen. Unsere Satzung sieht derzeit jedoch immernoch eine strengere zweidrittel
Mehrheit vor. Um die Verabschiedung des Haushalts zu erleichtern, plädiere ich für eine
Anpassung unserer Satzung an die neueste ThürStudFVO.

Alt: Der Studierendenrat beschließt den Haushaltsplan mit einer Zweidrittelmehrheit sei-
ner stimmberechtigen Mitglieder.

Neu: Der Studierendenrat beschließt den Haushaltsplan mit der Mehrheit seiner gewähl-
ten Mitglieder.

Nach §24 Absatz 4 Satzung ist eine ’’satzungsändernde Mehrheit erreicht, wenn zwei
Drittel der Mitglieder des Studierendenrates zustimmen.“ Dies bitte ich bei der Abstim-
mung zu beachten.

Beschlusstext:

Ersetzte §5 Absatz 2 der Finanzordnung durch

’’Der Studierendenrat beschließt den Haushaltsplan mit der Mehrheit seiner gewählten
Mitglieder.“

18



Betreff Änderungsantrag zu TOP Änderung der Finanzordnung in §5 Absatz 2

Von

An vorstand@stura.uni-jena.de <vorstand@stura.uni-jena.de>

Datum 2018-11-21 22:23

Lieber Vorstand,

ich reiche hiermit folgenden Änderungantrag zu Änderung der Finanzordnung in §5
Absatz 2 ein:

streiche § 44 Absatz 2 Satz 1 der Satzung, diesr lautet: "Der Haushaltsplan sowie
Ergänzungen und Änderungen sind vom Studierendenrat mit Satzungsändernder Mehrheit zu
beschließen."

Viele Grüße

Scania

Webmail – Studierendenrat der Friedrich-Schill... https://webmail.stura.uni-jena.de/?_task=mail&...

1 of 1 22.11.18, 22:46

Anlage TOP 05
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TOP7 Gemeinsamer Aussschuss
Diskussion und Beschluss Vorstand

Antragstext:

Lieber Wahlvorstand,

bitte auf die TO für die nächste Sitzung:

Benennung gemeinsamer Aussschuss

Der StuRa benennt folgende Personen in den gemeinsamen Ausschuss:

(...)

Viele Grüße,

Scania

Beschlusstext:

Der StuRa benennt folgende Personen in den gemeinsamen Ausschuss:

(...)
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TOP8 Aufwandsentschädigung für stellv. HHV
Diskussion und Beschluss HHV

Antragstext:

Lieber Vorstand,

ich stelle hiermit den Antrag auf eine Aufwandsentschädigung für eine*n stellvertreten-
den Haushaltsverantwortliche*n für die Zeit von 2, max 3 Monaten. Ziel ist es mithilfe
einer engagierten Person den JA 2017 schnellstmöglich nachzuarbeiten und Buchungen
aus 2018 entsprechend schon vorzunehmen, um die Jahresabschlüsse rechtzeitig fertig
zu bekommen. 2017 ist bereits im Verzug und wird für den Haushalt 2019 benötigt. Da
hier auch für den stellvertreter ein erhöhter Zeitaufwand entstehen wird, halte ich eine
Aufwandsentschädigung von 150EUR/Mon für max 3 Monate gerechtfertigt. Die Summe
des Antrages beträgt damit 450 Euro. Bei Honorarbasis sollte der Vertrag monatlich er-
stellt werden. Das macht zwar die Planung für mögliche Bewerber*innen schwerer, würde
jedoch bei vorzeitiger Abschließung des Arbeitsprozesses eine Einsparung ermöglichen,
welche Honorare für andere Menschen und Projekte möglich macht.

Bei weiteren Fragen kann man sich jederzeit gerne an mich per Mail wenden.

Danke und beste Grüße

Sebastian Wenig

Beschlusstext:

Der StuRa beschließt, für eine*n stellvertretende*n Haushaltsverantwortliche*n eine Auf-
wandsentschädigung von e 150,00 pro Monat für eine maximale Laufzeit von 3 Monaten
bereitzustellen.
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TOP9 AG Mensen
Diskussion und Beschluss Selina Dürrbeck

Antragstext:

Lieber Vorstand,

anbei mein Antrag zur Einrichtung der AG ’’Mensen“. Bei Rückfragen stehe ich gern zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Selina Dürrbeck

Beschlusstext:

Der StuRa beschließt eine AG Mensen einzurichten.
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Diskussion und Beschluss: Einrichtung der Arbeitsgruppe „Mensen“ 
 

Antragsteller: Selina Dürrbeck 

Beschlusstext:  

Der StuRa beschließt die Einrichtung der Arbeitsgruppe „Mensen“. 

Begründung: 

Im Zuge der Diskussion um die Besetzung des Mitglieds für den Mensa-Ausschuss wurde der Wunsch 

nach der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema Mensen auch in Vorbereitung auf den Mensa-

Ausschuss (nächster Termin an 6.12.18) geäußert. Diesem soll nachgegangen werden. Die 

Arbeitsgruppe soll Diskussionsplattform für Anliegen im Bereich Mensen sein und Wünsche 

interessierter Studenten und Studentinnen sammeln und weiterentwickeln. Die Mitglieder des StuRa 

werden um die Annahme gebeten.  
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TOP10 Aufhebung des Beschlusses vom 30.10.2018 TOP4
Änderung Vertrag JNV-eTicket

Diskussion und Beschluss AG Semersterticket

Antragstext:

Folgend der Vorstellung des E-Tickets durch die Vertriebsleitung des Jenaer Nahverkehrs
auf der 4. Sitzung des StuRa soll Diskutiert werden, ob der Beschluss von der zweiten
Sitzung des StuRa am 30.10.2018 aufgehoben werden soll.

Informationen:

https://www.stura.uni-jena.de/downloads/protokolle/18-19/2018-10-30_Protokoll.pdf

Beschlusstext:

Der StuRa hebt TOP 4 der 2. Sitzung vom 30.10.2018 auf und stimmt dem Vertrag zum
E-Ticket mit dem Jenaer Nahverkehr zu.

24

https://www.stura.uni-jena.de/downloads/protokolle/18-19/2018-10-30_Protokoll.pdf


TOP11 Mittelfreigabe M-088-2018 - Anschaffung Stühle
Diskussion und Beschluss Gerrit Huchtemann

Antragstext von Verantwortliche*r:

Lieber StuRa,
Die alten, überbenutzten Bestände, die damals aus den aussortierten Beständen der Uni
geholt wurden, sind nicht mehr wirklich gut für die Rücken unserer (ehrenamtlichen)
Mitarbeiter*innen. Besonders, da bei einigen die Einrast-Mechanik ausgeleiert ist und
die Lehnen unseren (ehrenamtlichen) Mitarbeiter*innen in den Rücken schnellen. Band-
scheibenvorfall vorprogrammiert.

Deswegen beantrage ich, aus dem Topf A.10.01 ’’Büroausstattung“ e 1200,00 für neue
Bürostühle freizugeben.

Mir geht es um die Anschaffung von 17 Bürostühlen für den Arbeitsraum und das Vor-
standsbüro. Im Vorstandsbüro sind 4 Stühle und im Arbeitsraum alle vorhandenen Stühle
aus den Altbeständen der Universität.

Ich arbeite bei den folgenden Vorschlägen also mit 17 neuen Stühlen.

Hierzu habe ich folgende Vorschläge:

• hJh-OFFICE Orion Net 685338 Chefsessel
◦ Büromarkt Böttcher, e 99,99 x 17 = e 1699,83; Link
◦ Amazon, e 79,90 x 17 = e 1358,30; Link
◦ buerosthul24, e 79,90 x 17 = e 1358,30; Link

• Sixbros Bürostuhl HLC-0311-1/1982, Chefsessel, schwarz, Kunstleder
◦ Büromarkt Böttcher, e 99,99 x 17 = e 1699,83; Link
◦ Amazon.de, e 64,90/17 = e 1103,30; Link
◦ sixbros, e 64,90/17 = e 1103,30; Link

• Gaming Stuhl Racing Chair Black Mysit schwarz
◦ Büromarkt Böttcher, e 92.99 x 17 = e 1580.83; Link
◦ Amazon.de, e 63.95 x 17 = e 1087.15; Link
◦ Rakuten, e 59.99 x 17 = e 1019.83; Link

Von der Form und Rückenstütze würde ich den ’’Sixbros Bürostuhl HLC-0311-1/1982,
Chefsessel, schwarz, Kunstleder“ bevorzugen.

Liebe Grüße,

Gerrit

Beschlusstext:

Der StuRa beschließt die Mittelfreigabe M-088-2018.
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Anlage TOP 10

26



Anlage TOP 10

27



Anlage TOP 10

28



Anlage TOP 10

29



TOP12 Mittelfreigabe M-090-2018 Anschaffung Tische
Diskussion und Beschluss Felix Graf

Antragstext:

Felix Graf beantragt e 700,00 für die Anschaffung von Bürotischen für den Freitraum.

Beschlusstext:

Der StuRa stimmt der Mittelfreigabe M-090-2018 zu.
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TOP13 Personalangelegenheit
Diskussion und Beschluss Antje Oswald

Dieser Tagesordnungspunkt muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.
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TOP14 Diskussion und Beschluss: Stellungnahme zur
Toilettenausschilderung ”Friedrich tanzt – die schillerndste
Film & CampusParty | #frieta“

Diskussion und Beschluss Jessica Herrmann

Antragstext:

Lieber StuRa, Liebes Präsidium,

Am 15. November fand in unserer Universität zum zweiten Mal die Veranstaltung Fried-
rich Tanzt, ausgerichtet von den Fachschaftsräten Rechtswissenschaft und Wirtschafts-
wissenschaften, dem Förderverein der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften der FSU Je-
na e.V., sowie der Hochschulgruppe Aktiv Engagiert Motiviert (AEM) statt. Im Zuge
der Partyvorbereitungen wurden Toilettenschilder (Bild 1) aufgehangen, auf denen eine
männlich gelesene und eine weiblich gelesene Person zu sehen sind. Erstere hebt den
Rock der Frau hoch und schaut darunter.

Wir sehen darin jedoch nicht nur bloß unkonventionelle Toilettenschilder, sondern eine
Verharmlosung sexueller Gewalt und einen indirekten Aufruf zu sexueller Belästigung und
sexuellen Übergriffen. Gerade im aktuellen Kontext der metoo-Debatte, Vorkommnissen
von Stalking an unserer Universität und sexuellen Übergriffen auf Jenaer Partys, ist
ein erhöhtes Maß an Sensibilität und Awareness für diese Thematik erforderlich. Durch
derartige Bilder werden Betroffene von sexueller Gewalt ungefragt und ungefiltert mit
ihren schmerzvollen Erfahrungen konfrontiert. Solche, in den Augen mancher Menschen
vielleicht harmlose Witze auf Kosten von Opfern sexueller Gewalt sind kontraproduktiv
und befördern eben durch die verhöhnende Relativierung eine Tabuisierung. Derartige
Schilder sind sowohl Ausdruck als auch Normalisierungsinstrument von Rape Culture.

Sexuelle Belästigung ist an Universitäten und im studentischen Leben sehr präsent, gerade
auf Partys bei denen viel Alkohol im Spiel ist, häufen sich die Vorfälle.

Da die Tanzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Universität stattfand und durch die
Fachschaftsräte mitgetragen wurde, welche Gremien der Studierendenschaft darstellen,
fallen die Ereignisse auf der Frieta-Party auch auf das Ansehen der Universität und ih-
rer Studierenden zurück. Die humoristische Relativierung (Bild 2) sexueller Übergriffe
verhöhnt davon betroffene Menschen und ihre Erfahrungen. Der StuRa sollte alle Studie-
renden vertreten – auch die, die von sexueller Belästigung und von sexuellen Übergriffen
betroffen waren und/oder sind. Daher darf ein Toilettenschild dieser Art nicht einfach
hingenommen werden.

Auf Facebook wurden die Veranstalter*innen vom Gleichstellungsreferat des Sturas der
FSU Jena aufgefordert, sich zu der Wahl der Toilettenschilder zu äußern (Bild 3).

Auf die Nachfrage zu den Ereignissen reagierten AEM und der Fachschaftsrat Wirt-
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schaftswissenschaften nicht angemessen: Ihre Reaktionen zeigen deutlich, dass beide die
Problematik weit unterschätzen und sich der Kritik nicht stellten. Vielmehr äußerten sich
der FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM mit absurden Relativierungen und wur-
den teils beleidigend (Bild 4). Die fehlende Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
zeigten sie u.a. auch durch den fragwürdigen Erklärungsversuch, wonach der Frau vom
Mann lediglich geholfen werden würde den Rock zu richten (Bild 5), um sich vor einem
sexuellen Übergriff zu schützen. Die Verhütung von sexuellen Übergriffen bedeutet also
für den FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM nicht etwa das Nicht-Begehen sexueller
Übergriffe durch Männer, sondern eine bestimmte Art des Verhaltens und Aussehens von
Frauen. Dass es sich bei dem ungefragten Anfassen ebenfalls um ein übergriffiges Verhal-
ten handelt, verdeutlicht, dass selbst bisherige Erklärungsversuche übergriffiges Verhalten
relativieren.

Auch die Behauptung, dass eine Person, die selbst Betroffene sexueller Gewalt war, an
der Auswahl des Schildes beteiligt gewesen ist, wie es in verschiedenen Rechtfertigungen
hieß (Bild 2), ist weder dazu geeignet den Inhalt des Schildes zu relativieren oder Witze
über sexuellen Missbrauch und seine Normalisierung zu legitimieren.

Im Grundsatzpapier der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
an Hochschulen e.V . heißt es: „Sexualisierte Diskriminierungen und Gewalt sind Formen
der Geschlechterdiskriminierung, Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung
und Angriffe auf die Würde und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Hierzu zählen
unerwünschte sexualisierte Anspielungen und Handlungen bis hin zu schweren Straftaten
wie Stalking, Nötigung oder Vergewaltigung. Hochschulen müssen ihrer Schutz- und
Fürsorgepflicht allen Hochschulangehörigen gegenüber nachkommen.“ An diese Pflicht
wollen wir hiermit erinnern!

Aus diesem Grund fordern wir Konsequenzen, sowohl durch die Studierendenschaft, als
auch das Präsidium:

Beschlusstext:

Der StuRa möge beschließen, dass:
1. Partys von AEM und dem Förderverein Wiwi dürfen nicht mehr in universitären Ein-
richtungen und im universitären Kontext stattfinden, bis sich AEM, der Fachschaftsrat
Wirtschaftswissenschaften und der Förderverein Wiwi für die Toilettenschilder und die
darüber getätigten Äußerungen ihrerseits öffentlich entschuldigen

2. Große Campusparties, die den Anspruch erheben die gesamte Studierendenschaft zu
repräsentieren und in Räumlichkeiten der Universität stattfinden sollen zukünftig nur
noch durch zentraleOrgane der Studierendenschaft ausgerichtet werden dürfen, die in
ihrer Zusammensetzung die Studierendenschaft der Universität Jena ganzheitlich direkt
oder indirekt repräsentieren.
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Antragstext: Vorkommnisse auf der Frieta-Party 

 

Antragssteller*innen: Elisabeth Zettel, Jonas Schink, Jessica Herrmann 

 

Lieber StuRa, Liebes Präsidium, 

  

Am 15. November fand in unserer Universität zum zweiten Mal die Veranstaltung 

Friedrich Tanzt, ausgerichtet von den Fachschaftsräten Rechtswissenschaft und 

Wirtschaftswissenschaften, dem Förderverein der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

der FSU Jena e.V., sowie der Hochschulgruppe Aktiv Engagiert Motiviert (AEM) statt. 

Im Zuge der Partyvorbereitungen wurden Toilettenschilder1 (Bild 1) aufgehangen, auf 

denen eine männlich gelesene und eine weiblich gelesene Person zu sehen sind. Erstere 

hebt den Rock der Frau hoch und schaut darunter. 

Wir sehen darin jedoch nicht nur bloß unkonventionelle Toilettenschilder, sondern eine 

Verharmlosung sexueller Gewalt und einen indirekten Aufruf zu sexueller Belästigung 

und sexuellen Übergriffen. Gerade im aktuellen Kontext der metoo-Debatte, 

Vorkommnissen von Stalking an unserer Universität und sexuellen Übergriffen auf Jenaer 

Partys, ist ein erhöhtes Maß an Sensibilität und Awareness für diese Thematik 

erforderlich. Durch derartige Bilder werden Betroffene von sexueller Gewalt ungefragt 

und ungefiltert mit ihren schmerzvollen Erfahrungen konfrontiert.  Solche, in den Augen 

mancher Menschen vielleicht harmlose Witze auf Kosten von Opfern sexueller Gewalt 

sind kontraproduktiv und befördern eben durch die verhöhnende Relativierung eine 

Tabuisierung. Derartige Schilder sind sowohl Ausdruck als auch 

Normalisierungsinstrument von Rape Culture. 

Sexuelle Belästigung ist an Universitäten und im studentischen Leben sehr präsent, gerade 

auf Partys bei denen viel Alkohol im Spiel ist, häufen sich die Vorfälle. 

Da die Tanzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Universität stattfand und durch die 

Fachschaftsräte mitgetragen wurde, welche Gremien der Studierendenschaft darstellen, 

fallen die Ereignisse auf der Frieta-Party auch auf das Ansehen der Universität und ihrer 

Studierenden zurück. Die humoristische Relativierung (Bild 2) sexueller Übergriffe 

verhöhnt davon betroffene Menschen und ihre Erfahrungen. Der StuRa sollte alle 

Studierenden vertreten – auch die, die von sexueller Belästigung und von sexuellen 

Übergriffen betroffen waren und/oder sind. Daher darf ein Toilettenschild dieser Art nicht 

einfach hingenommen werden. 

  

Auf Facebook wurden die Veranstalter*innen vom Gleichstellungsreferat des Sturas der 

FSU Jena aufgefordert, sich zu der Wahl der Toilettenschilder zu äußern (Bild 3). 

Auf die Nachfrage zu den Ereignissen reagierten AEM und der Fachschaftsrat 

Wirtschaftswissenschaften nicht angemessen: Ihre Reaktionen zeigen deutlich, dass beide 

die Problematik weit unterschätzen und sich der Kritik nicht stellten. Vielmehr äußerten 

sich der FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM mit absurden Relativierungen und 

wurden teils beleidigend (Bild 4). Die fehlende Bereitschaft Verantwortung zu 

übernehmen zeigten sie u.a. auch durch den fragwürdigen Erklärungsversuch, wonach der 

                                                 
1 Bilder befinden sich im Anhang 
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Frau vom Mann lediglich geholfen werden würde den Rock zu richten (Bild 5), um sich 

vor einem sexuellen Übergriff zu schützen. Die Verhütung von sexuellen Übergriffen 

bedeutet also für den FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM nicht etwa das Nicht-

Begehen sexueller Übergriffe durch Männer, sondern eine bestimmte Art des Verhaltens 

und Aussehens von Frauen. Dass es sich bei dem ungefragten Anfassen ebenfalls um ein 

übergriffiges Verhalten handelt, verdeutlicht, dass selbst bisherige Erklärungsversuche 

übergriffiges Verhalten relativieren. 

Auch die Behauptung, dass eine Person, die selbst Betroffene sexueller Gewalt war, an 

der Auswahl des Schildes beteiligt gewesen ist, wie es in verschiedenen Rechtfertigungen 

hieß (Bild 2), ist weder dazu geeignet den Inhalt des Schildes zu relativieren oder Witze 

über sexuellen Missbrauch und seine Normalisierung zu legitimieren. 

  

Im Grundsatzpapier der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 

Hochschulen e.V2. heißt es: „Sexualisierte Diskriminierungen und Gewalt sind Formen 

der Geschlechterdiskriminierung, Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 

und Angriffe auf die Würde und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Hierzu zählen 

unerwünschte sexualisierte Anspielungen und Handlungen bis hin zu schweren Straftaten 

wie Stalking, Nötigung oder Vergewaltigung. Hochschulen müssen ihrer Schutz- und 

Fürsorgepflicht allen Hochschulangehörigen gegenüber nachkommen.“  An diese Pflicht 

wollen wir hiermit erinnern! 

  

Aus diesem Grund fordern wir Konsequenzen, sowohl durch die Studierendenschaft, als 

auch das Präsidium: 

 

Beschlusstext: 

 

Der StuRa möge beschließen, dass: 

 

1.  Partys von AEM und dem Förderverein Wiwi dürfen nicht mehr in universitären 

Einrichtungen und im universitären Kontext stattfinden, bis sich AEM, der Fachschaftsrat 

Wirtschaftswissenschaften und der Förderverein Wiwi für die Toilettenschilder und die 

darüber getätigten Äußerungen ihrerseits öffentlich entschuldigen 

  

2.  Große Campusparties, die den Anspruch erheben die gesamte Studierendenschaft zu 

repräsentieren und in Räumlichkeiten der Universität stattfinden sollen zukünftig nur noch 

durch zentrale Organe der Studierendenschaft ausgerichtet werden dürfen, die in ihrer 

Zusammensetzung die Studierendenschaft der Universität Jena ganzheitlich direkt oder 

indirekt repräsentieren. 

 

                                                 
2 Bukof-Kommission:  Grundsatzpapier zu Sexualisierter Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen; 

https://bukof.de/wp-content/uploads/2018-Grundsatzpapier-SDG.pdf?fbclid=IwAR1XOy5VL2ItUjb-

rnXBaEAp-a9w5WX186atcQ6ceWNoRI4HzGhJouYyBF4 [Zugriff am 21.11.2018] 
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3.  Wir weisen darauf hin, dass alle Veranstaltungen, die sich darauf berufen die 

Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder Teile von ihnen zu 

repräsentieren dazu verpflichtet sind zukünftig sensibel mit dem Thema sexueller Gewalt 

umzugehen. Sollte dies nicht geschehen und sogar, wie im vorliegenden Fall es dazu 

kommen, dass sexuelle Belästigung oder Gewalt wiederholt relativiert wird, wird der 

Stura-Vorstand dazu aufgefordert, die Genehmigungen, welche er im Zuge der 

erfolgreichen Organisation von Veranstaltungen durch FSRe und Referate erteilen sollte, 

zukünftig für die betroffenen Gremien für einen festzulegenden Zeitraum nicht mehr 

auszustellen. 
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Anhang: 

 

 

 
 

(Bild 1) 

 

 

 
(Bild 2) 
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(Bild 4) 
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TOP15 Unterzeichnung einer Stellungnahme an das Präsidium
durch Referate

Diskussion und Beschluss Jessica Herrmann

Antragstext:

Beschlusstext:

Der StuRa möge beschließen, dass folgende Referate die unten angehängte Stellungnah-
me an das Präsidium unterzeichnen dürfen:

• Referat gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
• Gleichstellungsreferat
• Kulturreferat
• Referat Queer-Paradies

Anhang:

Lieber StuRa, Liebes Präsidium,

Am 15. November fand in unserer Universität zum zweiten Mal die Veranstaltung Fried-
rich Tanzt, ausgerichtet von den Fachschaftsräten Rechtswissenschaft und Wirtschafts-
wissenschaften, dem Förderverein der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften der FSU Je-
na e.V., sowie der Hochschulgruppe Aktiv Engagiert Motiviert (AEM) statt.

Im Zuge der Partyvorbereitungen wurden Toilettenschilder (Bild 1) aufgehangen, auf
denen eine männlich gelesene und eine weiblich gelesene Person zu sehen sind. Erstere
hebt den Rock der Frau hoch und schaut darunter.

Wir sehen darin jedoch nicht nur bloß unkonventionelle Toilettenschilder, sondern eine
Verharmlosung sexueller Gewalt und einen indirekten Aufruf zu sexueller Belästigung und
sexuellen Übergriffen. Gerade im aktuellen Kontext der metoo-Debatte, Vorkommnissen
von Stalking an unserer Universität und sexuellen Übergriffen auf Jenaer Partys, ist
ein erhöhtes Maß an Sensibilität und Awareness für diese Thematik erforderlich. Durch
derartige Bilder werden Betroffene von sexueller Gewalt ungefragt und ungefiltert mit
ihren schmerzvollen Erfahrungen konfrontiert. Solche, in den Augen mancher Menschen
vielleicht harmlose Witze auf Kosten von Opfern sexueller Gewalt sind kontraproduktiv
und befördern eben durch die verhöhnende Relativierung eine Tabuisierung. Derartige
Schilder sind sowohl Ausdruck als auch Normalisierungsinstrument von Rape Culture.
Sexuelle Belästigung ist an Universitäten und im studentischen Leben sehr präsent, gerade
auf Partys bei denen viel Alkohol im Spiel ist, häufen sich die Vorfälle.

Da die Tanzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Universität stattfand und durch die
Fachschaftsräte mitgetragen wurde, welche Gremien der Studierendenschaft darstellen,
fallen die Ereignisse auf der Frieta-Party auch auf das Ansehen der Universität und ih-
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rer Studierenden zurück. Die humoristische Relativierung (Bild 2) sexueller Übergriffe
verhöhnt davon betroffene Menschen und ihre Erfahrungen. Der StuRa sollte alle Studie-
renden vertreten – auch die, die von sexueller Belästigung und von sexuellen Übergriffen
betroffen waren und/oder sind. Daher darf ein Toilettenschild dieser Art nicht einfach
hingenommen werden.

Auf Facebook wurden die Veranstalter*innen vom Gleichstellungsreferat des Sturas der
FSU Jena aufgefordert, sich zu der Wahl der Toilettenschilder zu äußern (Bild 3). Auf
die Nachfrage zu den Ereignissen reagierten AEM und der Fachschaftsrat Wirtschafts-
wissenschaften nicht angemessen: Ihre Reaktionen zeigen deutlich, dass beide die Proble-
matik weit unterschätzen und sich der Kritik nicht stellten. Vielmehr äußerten sich der
FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM mit absurden Relativierungen und wurden teils
beleidigend (Bild 4). Die fehlende Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen zeigten
sie u.a. auch durch den fragwürdigen Erklärungsversuch, wonach der Frau vom Mann
lediglich geholfen werden würde den Rock zu richten (Bild 5), um sich vor einem sexu-
ellen Übergriff zu schützen. Die Verhütung von sexuellen Übergriffen bedeutet also für
den FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM nicht etwa das Nicht-Begehen sexueller
Übergriffe durch Männer, sondern eine bestimmte Art des Verhaltens und Aussehens von
Frauen. Dass es sich bei dem ungefragten Anfassen ebenfalls um ein übergriffiges Verhal-
ten handelt, verdeutlicht, dass selbst bisherige Erklärungsversuche übergriffiges Verhalten
relativieren.

Auch die Behauptung, dass eine Person, die selbst Betroffene sexueller Gewalt war, an
der Auswahl des Schildes beteiligt gewesen ist, wie es in verschiedenen Rechtfertigungen
hieß (Bild 2), ist weder dazu geeignet den Inhalt des Schildes zu relativieren oder Witze
über sexuellen Missbrauch und seine Normalisierung zu legitimieren.

Im Grundsatzpapier der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
an Hochschulen e.V . heißt es: „Sexualisierte Diskriminierungen und Gewalt sind Formen
der Geschlechterdiskriminierung, Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung
und Angriffe auf die Würde und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Hierzu zählen
unerwünschte sexualisierte Anspielungen und Handlungen bis hin zu schweren Straftaten
wie Stalking, Nötigung oder Vergewaltigung. Hochschulen müssen ihrer Schutz- und
Fürsorgepflicht allen Hochschulangehörigen gegenüber nachkommen.“ An diese Pflicht
wollen wir hiermit erinnern!

Aus diesem Grund fordern wir Konsequenzen, sowohl durch die Studierendenschaft, als
auch das Präsidium:

1. Partys von AEM und dem Förderverein Wiwi dürfen nicht mehr in universitären Ein-
richtungen und im universitären Kontext stattfinden, bis sich AEM, der Fachschaftsrat
Wirtschaftswissenschaften und der Förderverein Wiwi für die Toilettenschilder und die
darüber getätigten Äußerungen ihrerseits öffentlich entschuldigen

2. Große Campusparties, die den Anspruch erheben die gesamte Studierendenschaft zu
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repräsentieren und in Räumlichkeiten der Universität stattfinden sollen zukünftig nur
noch durch zentrale Organe der Studierendenschaft ausgerichtet werden dürfen, die in
ihrer Zusammensetzung die Studierendenschaft der Universität Jena ganzheitlich direkt
oder indirekt repräsentieren.

3. Wir weisen darauf hin, dass alle Veranstaltungen, die sich darauf berufen die Studieren-
denschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder Teile von ihnen zu repräsentieren
dazu verpflichtet sind zukünftig sensibel mit dem Thema sexueller Gewalt umzugehen.
Sollte dies nicht geschehen und sogar, wie im vorliegenden Fall es dazu kommen, dass se-
xuelle Belästigung oder Gewalt wiederholt relativiert wird, wird der Stura-Vorstand dazu
aufgefordert, die Genehmigungen, welche er im Zuge der erfolgreichen Organisation von
Veranstaltungen durch FSRe und Referate erteilen sollte, zukünftig für die betroffenen
Gremien für einen festzulegenden Zeitraum nicht mehr auszustellen.
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Antragstext: Vorkommnisse auf der Frieta-Party 

 

Antragssteller*innen: Elisabeth Zettel, Jonas Schink, Jessica Herrmann 

 

Lieber StuRa, Liebes Präsidium, 

  

Am 15. November fand in unserer Universität zum zweiten Mal die Veranstaltung 

Friedrich Tanzt, ausgerichtet von den Fachschaftsräten Rechtswissenschaft und 

Wirtschaftswissenschaften, dem Förderverein der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

der FSU Jena e.V., sowie der Hochschulgruppe Aktiv Engagiert Motiviert (AEM) statt. 

Im Zuge der Partyvorbereitungen wurden Toilettenschilder1 (Bild 1) aufgehangen, auf 

denen eine männlich gelesene und eine weiblich gelesene Person zu sehen sind. Erstere 

hebt den Rock der Frau hoch und schaut darunter. 

Wir sehen darin jedoch nicht nur bloß unkonventionelle Toilettenschilder, sondern eine 

Verharmlosung sexueller Gewalt und einen indirekten Aufruf zu sexueller Belästigung 

und sexuellen Übergriffen. Gerade im aktuellen Kontext der metoo-Debatte, 

Vorkommnissen von Stalking an unserer Universität und sexuellen Übergriffen auf Jenaer 

Partys, ist ein erhöhtes Maß an Sensibilität und Awareness für diese Thematik 

erforderlich. Durch derartige Bilder werden Betroffene von sexueller Gewalt ungefragt 

und ungefiltert mit ihren schmerzvollen Erfahrungen konfrontiert.  Solche, in den Augen 

mancher Menschen vielleicht harmlose Witze auf Kosten von Opfern sexueller Gewalt 

sind kontraproduktiv und befördern eben durch die verhöhnende Relativierung eine 

Tabuisierung. Derartige Schilder sind sowohl Ausdruck als auch 

Normalisierungsinstrument von Rape Culture. 

Sexuelle Belästigung ist an Universitäten und im studentischen Leben sehr präsent, gerade 

auf Partys bei denen viel Alkohol im Spiel ist, häufen sich die Vorfälle. 

Da die Tanzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Universität stattfand und durch die 

Fachschaftsräte mitgetragen wurde, welche Gremien der Studierendenschaft darstellen, 

fallen die Ereignisse auf der Frieta-Party auch auf das Ansehen der Universität und ihrer 

Studierenden zurück. Die humoristische Relativierung (Bild 2) sexueller Übergriffe 

verhöhnt davon betroffene Menschen und ihre Erfahrungen. Der StuRa sollte alle 

Studierenden vertreten – auch die, die von sexueller Belästigung und von sexuellen 

Übergriffen betroffen waren und/oder sind. Daher darf ein Toilettenschild dieser Art nicht 

einfach hingenommen werden. 

  

Auf Facebook wurden die Veranstalter*innen vom Gleichstellungsreferat des Sturas der 

FSU Jena aufgefordert, sich zu der Wahl der Toilettenschilder zu äußern (Bild 3). 

Auf die Nachfrage zu den Ereignissen reagierten AEM und der Fachschaftsrat 

Wirtschaftswissenschaften nicht angemessen: Ihre Reaktionen zeigen deutlich, dass beide 

die Problematik weit unterschätzen und sich der Kritik nicht stellten. Vielmehr äußerten 

sich der FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM mit absurden Relativierungen und 

wurden teils beleidigend (Bild 4). Die fehlende Bereitschaft Verantwortung zu 

übernehmen zeigten sie u.a. auch durch den fragwürdigen Erklärungsversuch, wonach der 

                                                 
1 Bilder befinden sich im Anhang 
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Frau vom Mann lediglich geholfen werden würde den Rock zu richten (Bild 5), um sich 

vor einem sexuellen Übergriff zu schützen. Die Verhütung von sexuellen Übergriffen 

bedeutet also für den FSR Wirtschaftswissenschaften und AEM nicht etwa das Nicht-

Begehen sexueller Übergriffe durch Männer, sondern eine bestimmte Art des Verhaltens 

und Aussehens von Frauen. Dass es sich bei dem ungefragten Anfassen ebenfalls um ein 

übergriffiges Verhalten handelt, verdeutlicht, dass selbst bisherige Erklärungsversuche 

übergriffiges Verhalten relativieren. 

Auch die Behauptung, dass eine Person, die selbst Betroffene sexueller Gewalt war, an 

der Auswahl des Schildes beteiligt gewesen ist, wie es in verschiedenen Rechtfertigungen 

hieß (Bild 2), ist weder dazu geeignet den Inhalt des Schildes zu relativieren oder Witze 

über sexuellen Missbrauch und seine Normalisierung zu legitimieren. 

  

Im Grundsatzpapier der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 

Hochschulen e.V2. heißt es: „Sexualisierte Diskriminierungen und Gewalt sind Formen 

der Geschlechterdiskriminierung, Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 

und Angriffe auf die Würde und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Hierzu zählen 

unerwünschte sexualisierte Anspielungen und Handlungen bis hin zu schweren Straftaten 

wie Stalking, Nötigung oder Vergewaltigung. Hochschulen müssen ihrer Schutz- und 

Fürsorgepflicht allen Hochschulangehörigen gegenüber nachkommen.“  An diese Pflicht 

wollen wir hiermit erinnern! 

  

Aus diesem Grund fordern wir Konsequenzen, sowohl durch die Studierendenschaft, als 

auch das Präsidium: 

 

Beschlusstext: 

 

Der StuRa möge beschließen, dass: 

 

1.  Partys von AEM und dem Förderverein Wiwi dürfen nicht mehr in universitären 

Einrichtungen und im universitären Kontext stattfinden, bis sich AEM, der Fachschaftsrat 

Wirtschaftswissenschaften und der Förderverein Wiwi für die Toilettenschilder und die 

darüber getätigten Äußerungen ihrerseits öffentlich entschuldigen 

  

2.  Große Campusparties, die den Anspruch erheben die gesamte Studierendenschaft zu 

repräsentieren und in Räumlichkeiten der Universität stattfinden sollen zukünftig nur noch 

durch zentrale Organe der Studierendenschaft ausgerichtet werden dürfen, die in ihrer 

Zusammensetzung die Studierendenschaft der Universität Jena ganzheitlich direkt oder 

indirekt repräsentieren. 

 

                                                 
2 Bukof-Kommission:  Grundsatzpapier zu Sexualisierter Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen; 

https://bukof.de/wp-content/uploads/2018-Grundsatzpapier-SDG.pdf?fbclid=IwAR1XOy5VL2ItUjb-

rnXBaEAp-a9w5WX186atcQ6ceWNoRI4HzGhJouYyBF4 [Zugriff am 21.11.2018] 
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3.  Wir weisen darauf hin, dass alle Veranstaltungen, die sich darauf berufen die 

Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder Teile von ihnen zu 

repräsentieren dazu verpflichtet sind zukünftig sensibel mit dem Thema sexueller Gewalt 

umzugehen. Sollte dies nicht geschehen und sogar, wie im vorliegenden Fall es dazu 

kommen, dass sexuelle Belästigung oder Gewalt wiederholt relativiert wird, wird der 

Stura-Vorstand dazu aufgefordert, die Genehmigungen, welche er im Zuge der 

erfolgreichen Organisation von Veranstaltungen durch FSRe und Referate erteilen sollte, 

zukünftig für die betroffenen Gremien für einen festzulegenden Zeitraum nicht mehr 

auszustellen. 
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Anhang: 

 

 

 
 

(Bild 1) 

 

 

 
(Bild 2) 
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(Bild 3) 
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(Bild 4) 

 

 

 
(Bild 5) 
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